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Legende: Erklärungen Nr. 35, 39 und 41 im Anhang an die Schlussakte des Vertrags von Amsterdam vom 2. Oktober
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[…]

35. Erklärung zu Artikel 191 a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

 

Die Konferenz kommt überein, daß die in Artikel 191 a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft genannten Grundsätze und Bedingungen es einem Mitgliedstaat gestatten, die 
Kommission oder den Rat zu ersuchen, ein aus dem betreffenden Mitgliedstaat stammendes Dokument nicht 
ohne seine vorherige Zustimmung an Dritte weiterzuleiten. 

[…]

39. Erklärung zur redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

Die Konferenz stellt fest, daß die redaktionelle Qualität wesentliche Voraussetzung dafür ist, daß 
gemeinschaftliche Rechtsvorschriften von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden ordnungsgemäß 
angewandt und von den Bürgern und der Wirtschaft besser verstanden werden. Sie erinnert an die 
diesbezüglichen Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates (Edinburgh, 11./12. Dezember 
1992) und an die vom Rat am 8. Juni 1993 angenommene Entschließung über die redaktionelle Qualität der 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 166 vom 17. 6. 
1993, S. 1). 

Die Konferenz ist der Auffassung, daß die drei am Verfahren für die Annahme gemeinschaftlicher 
Rechtsvorschriften beteiligten Organe, nämlich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission, 
Leitlinien für die redaktionelle Qualität dieser Vorschriften festlegen sollten. Sie weist ferner darauf hin, daß 
die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zugänglicher gemacht werden sollten, und begrüßt in dieser 
Hinsicht die Annahme und erste Anwendung des beschleunigten Arbeitsverfahrens für die amtliche 
Kodifizierung von Rechtstexten, das durch die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 
festgelegt wurde (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 102 vom 4. 4. 1996, S. 2). 

Die Konferenz erklärt deshalb, daß das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission 

- einvernehmlich Leitlinien zur Verbesserung der redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen 
Rechtsvorschriften festlegen und bei der Prüfung von Vorschlägen oder Entwürfen für gemeinschaftliche 
Rechtsakte diese Leitlinien zugrunde legen und die internen organisatorischen Maßnahmen ergreifen sollten, 
die sie für eine angemessene Durchführung der Leitlinien als erforderlich erachten; 

- alles daran setzen sollten, um die Kodifizierung von Rechtstexten zu beschleunigen. 

[…]

41. Erklärung zu den Vorschriften über die Transparenz, den Zugang zu Dokumenten und die 
Bekämpfung von Betrügereien 
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Die Konferenz ist der Ansicht, daß sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission, wenn sie 
aufgrund des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des 
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft handeln, von den im Rahmen des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft geltenden Vorschriften über die Transparenz, den Zugang zu 
Dokumenten und die Bekämpfung von Betrügereien leiten lassen sollten.

[…]
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